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7. Der Vertragspreis.
Der Vertragspreis, in der Friedenssprache (und auch in der¬

jenigen mancher Kriegsgesetze) der im Einzelkausvertrage vereinbarte

Preis, hat in der Kriegswirtschaft den Sinn eines Zwangs¬
syndikatspreises erhalten. Er ist derjenige Preis, der von Be¬

hörden oder Kriegsgesellschaften den Verarbeitern undWeiterverkäufern

bei der Belieferung mit Rohmaterial oder bei der Freigabe solchen

Materials als nicht zu überschreitende Grenze vorgeschrieben wird.
Er umsaht in der Regel sowohl Preisvorschriften für die Verarbeiter

wie für deren Abnehmer. Die Weitergabe der Verpflichtung erfolgt

meistens in der Form, daß den Verarbeitern im allgemeinen Ver¬

tragsformular oder auf besonderem „Verpflichtungsscheine" vor¬

geschrieben wird, beim Weiterverkauf ihren Abnehmern diese Ver¬

tragspreise als Höchstgrenze des zu nehmenden Preises aufzuerlegen.

Vereinzelt kommt es wohl noch vor, daß Vertragspreise lediglich für
die Erzeuger, nicht für die Weiterverkäuser auferlegt werden. Jedoch

entspricht das durchgängige Auferlegen zwangsmäßiger Grenzen bis

zum letzten Abnehmer dem Wesen und Ziele des Vertragspreises.
Hier handelt es sich mehr als bei irgend einem anderen Kriegs¬

preisgebilde um eine aus dem Frieden übernommene Einrichtung.

Die Markenartikelhersteller haben von jeher für ihre Erzeugnisse

aus Grund von Verpflichtungsscheinen sowohl dem Großhändler wie

dem Kleinhändler die Höchstgrenze ihres Verkaufspreises vor-

geschrieberst). In noch viel größerem Umfange haben die großen

Kartelle diese Art der Preisbindung schon in Friedenszeiten geübt. Es

ist dies die Folge des sogenannten „ausschließlichen Verbands¬

verkehrs" gewesen. Wenn nach mehr oder weniger schweren

Kämpfen ein Fabrikanten- und ein Großhändlerkartell sich verständigt

hatten, so pflegten sie regelmäßig im Einigungsvertrage die Auf¬

schlagsgrenze festzulegen, die sie sich gegenseitig garantierten und auch

den nachgeschalteten Kleinhändlern aufzuerlegen sich anheischig

machten?). Damit wird dann jener „Dreiparteien-Kontrakt" der

Amerikaner immer allgemeiner, der sich zuerst beim Markenartikel-

wesen ausgebildet hatte. Wie dort der einzelne Fabrikant, mit anderen
Markenartikel-Fabrikanten zusammengeschlossen. Groß- und Klein¬

handel unter seine Preisfestsetzung zu zwingen sucht, so hier die

ft Uber Markenartikel zu vergl. Mataja, Die Reklame. 2. Auflage,

Leipzig 1917, daselbst auch die wichtigere ältere Literatur.
ft Zu vergl. Hirsch, Organisation und Formen des Handels und

der staatlichen Binnenhandelspolitik im Grundriß der Sozialökonomik.

Bd. V, Abschnitt II, Z 16, 2.
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